
 

 
 
 
 
Einladung zum Seminar 
 
 

Kontaminierter Baugrund / 
Baurestmassen und deren 
Wiederverwertung 
 
im Rahmen unserer Seminarreihe 
ABFALLWIRTSCHAFT 
 
 
 
........................................................................................................................................................... 
 
 
 
Termin: 
 
Mittwoch, 10. März 2010 
14.00 – 18.00 Uhr 
 
 
Ort: 
 
ZIVILTECHNIKER-FORUM 
für Ausbildung, Berufsförderung und Öffentlichkeitsarbeit 
Schönaugasse 7, 8010 Graz 
 
 
Veranstalter: 
 
ZIVILTECHNIKER-FORUM 
für Ausbildung, Berufsförderung und Öffentlichkeitsarbeit 
Schönaugasse 7, 8010 Graz 
 
Amt der Stmk. Landesregierung / Fachabteilung 19 D 
Abfall- und Stoffflusswirtschaft 
Bürgergasse 5a, 8010 Graz 
 
 
 
........................................................................................................................................................... 
 
 
Das aktuelle Seminarprogramm finden Sie auf unserer Homepage: 
www.arching.at/zt-forum 



 

........................................................................................................................................................... 
 
 

Ziel 
 
 
Im Zuge von Bodenaushubarbeiten oder bereits während der Erkundungsmaßnahmen wird häufig verunreinigtes 
(kontaminiertes) Erdreich gefunden. Soferne diese Verunreinigungen als Baurestmassen zu klassifizieren sind,  
ist deren Entsorgung verhältnismäßig unproblematisch. Anders stellt sich die Situation dar, wenn auf andere 
Kontaminationen (wie mit Bodenmaterial vermengte Asche, Kohlenwasserstoffe, Lacke, Öle etc.)  gestoßen wird. 
 
Dieses Seminar behandelt vor allem folgende Fragen:  

• Wann muss welche Behörde von wem informiert werden? 
• Wie hat die Entsorgung des kontaminierten Erdreiches zu erfolgen und auf Basis welcher rechtlicher 

Grundlagen? 
• Welche Pflichten treffen den die Untergrunderkundung durchführenden ZT? Welche (chemischen) 

Untersuchungen sind zur Klassifizierung des kontaminierten Erdreiches erforderlich? 
• Wer trägt (im Sinne einer Aufsichtspflicht) Sorge, dass tatsächlich eine ordnungsgemäße Entsorgung erfolgt? 
• In welchen Fällen fallen ALSAG-Gebühren an und ist eine Meldung an die Zollbehörde vorgeschrieben? 
• Wie wirkt sich die Deponieverordnung 2008 auf die Verwertung von Baurestmassen in der Praxis aus? 

 
Wir laden alle ZiviltechnikerInnen, planenden Baumeister und technischen Büros, Mitarbeiter der fachlich befassten 
Abteilungen des Landes Steiermark sowie Baubezirksleitungen, Repräsentanten von Gemeinden, Versicherungen 
und Bauträgern, Wohnbaugenossenschaften, Projektentwickler, Entsorgungsunternehmen und Deponiebetreiber 
sowie alle sonstigen an der Thematik interessierten Zielgruppen, sehr herzlich ein, dieses Seminar zu besuchen. 
 
 
............................................................................................................................................................ 
 
 

Referenten / Moderation 
 
 
Rechtsanwalt Dr. Martin EISENBERGER, Umweltrechtsconsulting, Graz 
 
HR Dipl.-Ing. Dr. Wilhelm HIMMEL, FA 19 D – Abfall- und Stoffflusswirtschaft sowie Nachhaltigkeitskoordinator des Amtes 
der Steiermärkischen Landesregierung, Graz  
 
Dipl.-Ing. Dr.techn. Michael LESNIK, Ing. Kons. f. Bauingenieurwesen, INSITU Geotechnik ZT GmbH, Graz 
 
Dipl.-Ing. Josef  MITTERWALLNER, FA 19 D – Abfall- und Stoffflusswirtschaft  des Amtes der Steiermärkischen 
Landesregierung, Graz  
 
Dipl.-Ing. Alexander PONGRATZ, Pongratz Baugesellschaft, Graz  
 
Dipl.-Ing. Dr. Kurt SCHIPPINGER, Ziv. Ing. f. Bauwesen, Schippinger & Partner Ziviltechnikergesellschaft m.b.H., Graz 
 
Dipl.-Ing. Dr. Elisabeth WINKLER, FA 17 C – Technische Umweltkontrolle des Amtes der Steiermärkischen 
Landesregierung, Graz 
 
Univ.-Prof. i.R. Dipl.-Ing. Dr.techn. Werner WRUSS, Ziv. Ing. f. Technische Chemie, ESW Consulting Wruss ZT GmbH, 
Wien 
 
 
........................................................................................................................................................... 



 

........................................................................................................................................................... 
 
 
 

Programm 
 
 
 
 
Mittwoch, 10. März 2010 
 
 
 
ab 13.45 Uhr  Registrierung der TeilnehmerInnen 
 
 
14.00 Uhr  Begrüßung / Eröffnung 
 
    Dipl.-Ing. Dr. Wilhelm HIMMEL / Dipl.-Ing. Dr. Michael LESNIK 
 
14.10 Uhr Rechtliche Grundlagen – Berücksichtigung des Altlastensanierungsgesetz und der  

DeponieVO 2008 bei Neu-/Umbauten sowie Nachnutzung bestehender Bausubstanz   
 

Dr. Martin EISENBERGER 
 
14.40 Uhr Erhebung und Bewertung von Verdachtsflächen – Vorgangsweise bei kontaminierten Flächen  

im ALSAG   
 

  Dipl.-Ing. Dr. Elisabeth WINKLER 
 
15.10 Uhr Offene Fragen / Diskussion 
 
 
15.30 Uhr Kaffeepause 
 
 
16.00 Uhr Baurestmassen und deren Wiederverwertung aus der Sicht des Amtssachverständigen 
 
  Dipl.-Ing. Josef MITTERWALLNER 
 
16.30 Uhr Beurteilung des Baugrundes aus der Sicht des Planers - praktische Fallbeispiele 
   

Dipl.-Ing. Dr. Kurt  SCHIPPINGER / Dipl.-Ing. Dr.techn. Werner WRUSS 
 
17.15 Uhr Baurestmassen und deren Wiederverwertung – praktische Umsetzung 
 
  Dipl.-Ing. Alexander PONGRATZ 
 
17.45 Uhr Offene Fragen / Diskussion 
 
18.00 Uhr Resumee 

  Dipl.-Ing. Wilhelm HIMMEL / Dipl.-Ing. Michael LESNIK 

 
anschl.   Ende des Seminars 
 
 
 
 
............................................................................................................................................................ 



 

............................................................................................................................................................ 
 
 

Organisatorisches 
 
 
 
Teilnahmegebühr: EURO 180,00 (exkl. 10 % MWSt.) 
EURO 144,00 (exkl. 10 % MWSt.) für den / die 2. TeilnehmerIn mit derselben Rechnungsanschrift 
EURO   90,00 (exkl. 10 % MWSt.) ab dem / der 3. TeilnehmerIn mit derselben Rechnungsanschrift 
In diesem Betrag sind die Teilnahme am Seminar, die Seminarunterlagen sowie die Pausenbewirtung enthalten. 
 
 
 
Anmeldung: 
Schriftlich bis spätestens Montag, 1. März 2010. 
Bitte schicken Sie uns Ihre Anmeldung in schriftlicher Form (mittels beiliegender Antwortkarte per Post, Fax oder E-Mail) und 
berücksichtigen Sie, dass wir Sie im Falle einer Absage des Seminares nur verständigen können, wenn uns Ihre schriftliche Anmeldung 
vorliegt. Nach dem Anmeldeschluss erhalten Sie die Rechnung, welche als Bestätigung Ihrer Anmeldung gilt. 
 
 
 
Stornogebühren bei Abmeldung: 
Bei einer Anmeldung nach dem Anmeldeschluss werden 10 % Zuschlag verrechnet. 
Bei einer Abmeldung nach dem Anmeldeschluss stellen wir 50 % Stornogebühr in Rechnung. 
Bei Nichterscheinen bzw. Abmeldung am Veranstaltungstag wird der gesamte Seminarbeitrag einbehalten bzw. voll in Rechnung gestellt, 
jedoch werden die für den / die TeilnehmerIn vorbereiteten Unterlagen nach Zahlungseingang per Post zugesandt.  
ErsatzteilnehmerInnen zu nominieren ist möglich.  
 
 
 
Parkmöglichkeit:  
Den TeilnehmerInnen aus Graz empfehlen wir die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel. TeilnehmerInnen, welche in der  
APCOA-Garage (Kosten pro Stunde: EURO 4,- / max. Tagestarif: EURO 40,-) in der Schönaugasse 6 parken, erhalten beim Seminar 
Nachstecktickets, damit gewährt APCOA unseren TeilnehmerInnen 20 % Nachlass.  
 
 
 
Nützliche Anreisetipps und Zimmerreservierungen: 
– Fahrplanauskunft der ÖBB:  http://www.oebb.at 
– Kostenloser Routenplaner:  http://www.map24.at 
– Graz Tourismus / Hotelguide:  http://www.graztourismus.at 
   Telefon: 0316 / 8075-0, Fax: 0316 / 8075-15 
 
 
 
Weiterbildungsförderungen:  
Informationen zu möglichen Förderungen in Ihrem Bundesland finden Sie auf der Homepage des öibf (Österreichisches Institut für 
Berufsbildungsforschung) unter www.kursfoerderung.at.  
 
 
 
Ansprechpartner: 
ZIVILTECHNIKER-FORUM / Mag. Pia Frühwirt 
Telefon: 0316 / 811802-28, Fax: 0316 / 811802-5, E-Mail: pia.fruehwirt@arching.at  
ZIVILTECHNIKER-FORUM / Michaela Grössing 
Telefon: 0316 / 811802-17, Fax: 0316 / 811802-5, E-Mail: michaela.groessing@arching.at  
 
 
............................................................................................................................................................ 


